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Sabrina Klaus-Schelletter leitet das Referat „Betriebsbezogene Arbeitsmarkt-
politik und Qualifizierung“ der Abteilung Arbeitsmarktpolitik beim Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB) im Bundesvorstand. In dieser Funktion begleitet 
sie die Nationale Weiterbildungsstrategie. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten 
gehören neben den Themen Arbeitsmarkt und Arbeitsförderung (SGB III und 
SGB II) auch der Europäische Sozialfonds.

VERBESSERTE UNTERSTÜTZUNG VON 
MENSCHEN MIT GRUNDBILDUNGSBEDARF 
NÖTIG: WAS BRINGT DIE NATIONALE 
WEITERBILDUNGSSTRATEGIE?

Im Juni letzten Jahres wurde die 
Nationale Weiterbildungsstrate-
gie (NWS) verabschiedet. Sie ist das 
Ergebnis eines zum Teil stark kon-
trovers geführten achtmonatigen 
Diskussionsprozesses zwischen 
Bund, Ländern, Wirtschafts- und 
Sozialpartnern sowie der Bundes-
agentur für Arbeit. Ziel der NWS ist, 
Antworten auf die Herausforderun-
gen des technischen und wirtschaft-
lichen Strukturwandels zu finden 
und die berufliche Handlungsfähig-
keit durch entsprechende Qualifizie-
rungsmaßnahmen zu sichern bzw. 
zu erweitern, aber auch die bessere 
Ermöglichung beruflicher Aufstiege. 

EINORDNUNG DER NATIONALEN 
WEITERBILDUNGSSTRATEGIE

Laut Fachkräftemonitoring des Bun-
desarbeitsministeriums werden bis 
zum Jahr 2035 3,3 Millionen Arbeits-
plätze neu entstehen, die im Jahr 
2018 noch nicht vorhanden waren. 
Gleichzeitig sollen ca. vier Millionen 
Arbeitsplätze im Vergleich zu heute 
entfallen (BMAS 2019). Neben den 
damit einhergehenden Verschie-
bungen zwischen den Branchen zei-
gen Ergebnisse des OECD-Beschäf-
tigungsausblicks, dass sich im 
Rahmen der bevorstehenden Auto-
matisierungsprozesse ca. ein Drittel 
aller Berufe bis 2030 signifikant wan-
deln wird (OECD 2019a). Es ist davon 
auszugehen, dass sich anstehende 
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Transformationsprozesse durch das 
Konjunkturpaket, das auf massive 
Investitionen in die Zukunftsfelder 
Digitalisierung und Dekarbonisierung 
abzielt (BMF 2020), und den geplan-
ten Europäischen Wiederaufbauplan 
(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2020) 
weiter beschleunigen werden. Zudem 
setzt die Corona-Krise den Arbeits-
markt massiv unter Druck. Somit 
wächst die Bedeutung von Weiter-
bildung zur Sicherung der Beschäf-
tigungsfähigkeit für alle Beschäftig-
tengruppen – und noch einmal mehr 
infolge der aktuellen Krise –, wenn-
gleich das Thema selbst vor dem 
Hintergrund der Beschäftigungssi-
cherungsdebatten und des pande-
miebedingten Anstiegs der Arbeits-
losigkeit widersprüchlicherweise erst 
einmal an Fahrt verloren hat.

Eine besondere Herausforderung 
ist, diejenigen Beschäftigten zu errei-
chen, die von Weiterbildung beson-
ders profitieren, aber bislang kaum 
erreicht werden. Hierzu zählen die 
Geringqualifizierten. Nach wie vor ist 
die Kluft in der Weiterbildungsbeteili-
gung zwischen hoch- und geringqua-
lifizierten Erwachsenen im Vergleich 
zu anderen OECD-Staaten besonders 
hoch (OECD 2019b). Schon vor der 
Corona-Pandemie lag das Arbeits-
losenrisiko von Geringqualifizierten 

fast sechsmal höher als bei Fachkräf-
ten (BA 2020a). Nun weisen Arbeits-
kräfte ohne Berufsausbildung den 
größten Corona-Effekt auf: Ihre 
Arbeitslosenquote lag im Juni bei 
22,1 Prozent; davon sind knapp fünf 
Prozent auf die Corona-Krise zurück-
zuführen (BA 2020b).

Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerk-
schaften und die Bundesagentur für 
Arbeit (BA) haben in der NWS ver-
abredet, ihre Programme und Maß-
nahmen für Weiterbildung und 
Qualifizierung zu bündeln und weiter-
zuentwickeln. In diesem Sinn sollen 
die Weiterbildungspolitiken von Bund 
und Ländern besser miteinander ver-
zahnt werden. Unter Einbezug der wei-
teren Partner sollen Weiterbildungs-
angebote sowie Fördermöglichkeiten 
für alle transparenter und leichter 
zugänglich gemacht und bestehende 
Förderlücken geschlossen werden. 
Klar ist dabei jedoch, dass die Weiter-
bildung ihrer Beschäftigten die zen-
trale Aufgabe für jedes Unterneh-
men ist und bleibt. Arbeitgeber sollen 
nicht aus ihrer Verantwortung entlas-
sen, aber kleine und mittlere Unter-
nehmen besser unterstützt werden, 
um Weiterbildungskonzepte zu ent-
wickeln. Dabei soll Weiterbildung so 
ausgerichtet werden, dass der Struk-
turwandel für alle gelingt.



69

Hierfür haben sich die Partner der 
Nationalen Weiterbildungsstrategie 
auf zehn Handlungsziele geeinigt, zu 
deren Umsetzung Selbstverpflich-
tungen zu konkreten Aktivitäten und 
Vorhaben der jeweiligen Agierenden 
hinterlegt sind. Insgesamt handelt 
es sich um rund 70 solcher Verabre-
dungen mit unterschiedlichem Wir-
kungsgrad.

ZENTRALE ERGEBNISSE

Mit Blick auf die anstehenden 
Umbrüche am Arbeitsmarkt und die 
Notwendigkeit, Möglichkeiten für 
berufliche Aufstiege insbesondere 
von Geringqualifizierten zu schaf-
fen bzw. die berufliche Mobilität von 
Fachkräften im Wandel zu erhalten, 
sind folgende Verabredungen beson-
ders relevant:

• die Einführung eines „grundsätz-
lichen Anspruchs“ bzw. Rechts-
anspruchs auf die Förderung 
des Nachholens eines Berufsab-
schlusses. Dieser wurde mit dem 
sogenannten Arbeit-von-morgen-
Gesetz im Frühjahr 2020 ebenso 
umgesetzt wie die Anreize, Kurz-
arbeitergeld und Weiterbildung 
besser zu kombinieren (Letzteres 
greift aufgrund der Sonderregelun-
gen zur Kurzarbeit derzeit nicht).

• die Novelle des Aufstiegs-BAföGs. 
Diese verbessert die Förderbedin-
gungen für Fortbildungen nach 
dem Berufsbildungsgesetz, der 
Handwerksordnung oder gleich-
wertige Abschlüsse nach Bundes- 
oder Landesrecht noch einmal 
deutlich.

• der „Prüfauftrag“ für staatlich 
geförderte Bildungszeiten und Bil-
dungsteilzeiten an das Bundes-
arbeitsministerium.

• Absprachen zur Sichtbarmachung 
und Anerkennung von Arbeitneh-
menden in der beruflichen Bildung 
erworbener Kompetenzen.

• die Erhöhung der Transparenz von 
Weiterbildungsmöglichkeiten und 
-angeboten.

• die Einrichtung von niedrigschwel-
ligen, arbeitsplatzbezogenen Bera-
tungsangeboten für Beschäftigte, 
die bislang kaum an Weiterbil-
dung teilgenommen haben, durch 
Betriebsräte sowie gewerkschaft-
liche Vertrauensleute (Förderung 
von gewerkschaftlichen Weiterbil-
dungsmentor:innen).
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• die Verpflichtung von Bund und 
Ländern, unter der Beteiligung der 
Sozialpartner auch die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen in der 
Weiterbildungsbranche selbst in 
den Fokus zu nehmen.

FOKUS: ALPHABETISIERUNG 
UND ERWERB VON GRUND-
KOMPETENZEN

Vor dem Hintergrund, dass derzeit 
mehr als sechs Millionen Erwach-
sene in Deutschland leben, deren 
Lese- und Schreibkompetenzen für 
eine volle berufliche, gesellschaft-
liche und politische Teilhabe nicht 
ausreichen (GROTLÜSCHEN et al. 
2018), haben sich die Agierenden 
auch für mehr Engagement zur För-
derung von Angeboten zur Alpha-
betisierung und Grundbildung aus-
gesprochen. Diese zielen sowohl auf 
Menschen mit Deutsch als Erstspra-
che als auch auf Migrant:innen und 
Zugewanderte, wobei innerhalb der 
NWS diese beiden Zielgruppen nicht 
weiter unterschieden werden.

Die konkrete Verabredung der Nationa-
len Weiterbildungsstrategie hierzu lautet:
„Bund, Länder und BA sehen gemein-
sam	weiteren	Handlungsbedarf	 in	der	
Frage der Alphabetisierung und der 
Verbesserung von Grundkompetenzen. 

Sie werden gemeinsam Anstrengungen 
unternehmen, um die Alphabetisie-
rung und den Erwerb von Grundkom-
petenzen zu verbessern, insbesondere 
von Lesen und Schreiben in deutscher 
Sprache sowie von IT- und Mathematik-
kenntnissen	 für	 Erwachsene.	 Das	 Ver-
fügen	über	Grundkompetenzen	 ist	 vor	
allem	 für	 gering	 qualifizierte	 Beschäf-
tigte	und	arbeitslose	gering	Qualifizierte	
Voraussetzung,	um	eine	berufliche	Wei-
terbildung	 erfolgreich	 zu	 absolvieren.	
Weitere konkrete Schritte sollen im Rah-
men eines Themenlabors verabredet 
werden.“ (BMAS/BMBF 2019: 9)

Darüber hinaus hat das Bundesbil-
dungsministerium (BMBF) sich dazu 
verpflichtet, seine Maßnahmen im 
Rahmen der Dekade für Alphabeti-
sierung und Grundbildung bis 2026 
fortzusetzen. Die Sozialpartner haben 
ihrerseits das Commitment abgege-
ben, vorbehaltlich der Finanzierung 
durch das BMBF, ihre Projekte zur 
arbeitsplatzorientierten Grundbil-
dung fortzuführen. Die Länder haben 
angekündigt, ebenfalls bis 2026 ihre 
Aktivitäten zur Alphabetisierung und 
Grundbildung Erwachsener fortzu-
führen (vgl. BMAS/BMBF 2019: 9 f.).

Während bei der Zielsetzung zwi-
schen den Agierenden der NWS Einig-
keit besteht, ist dies bei der konkreten 
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Ausgestaltung der dafür notwendi-
gen Schritte noch nicht der Fall. Hier 
besteht noch Unklarheit, wie diese 
aussehen können – und noch mehr 
bei der Frage, wie eine faire Verteilung 
der Finanzierungslasten aussehen soll. 
Vor diesem Hintergrund wurde ein 
Themenlabor eingerichtet, um Raum 
für die weitere Diskussion zu schaf-
fen. Bis Ende November 2020 soll das 
oben zitierte Commitment mit konkre-
ten Politikempfehlungen untermauert 
werden. Angesichts der enormen kri-
senbedingten finanziellen Herausfor-
derungen dürfte das Ausloten konkre-
ter und verbindlicher Verabredungen 
nicht einfacher werden. 

Aus diesem Grund hat der DGB 
fünf Forderungen zur verbesserten 
Unterstützung von Menschen mit 
Grundbildungsbedarf in die Debatte 
eingebracht (DGB 2020). Diese basie-
ren auf den Erfahrungen der gewerk-
schaftlichen Projekte zur arbeits-
weltorientieren Grundbildung im 
Rahmen der Alpha-Dekade und ana-
lysieren Gelingensbedingungen für 
die Grundbildungsarbeit im Betrieb, 
aber auch für fördernde Strukturen 
außerhalb des Betriebs. Gleichzeitig 
wird ein Pfad für ein umfassendes 
Konzept aufgezeigt, der im Folgen-
den vorgestellt wird.

GEWERKSCHAFTLICHE IMPULSE 
ZUR VERBESSERTEN UNTER-
STÜTZUNG VON MENSCHEN 
MIT GRUNDBILDUNGSBEDARF

Der DGB fordert als Ergebnis des 
Themenlabors einen Förderdrei-
klang, der den Bedarfen gering lite-
ralisierter Menschen gerecht wird, 
Chancen fördert und die Verantwor-
tungen von Bund, Ländern und Bun-
desagentur für Arbeit in notwendiger 
Weise stärkt. Grundvoraussetzung 
hierfür ist die Schaffung verbindli-
cher und nachhaltiger Strukturen, 
die mit guten Arbeitsbedingungen 
einhergehen. 

Der DGB fordert (DGB 2020), dass

1. zuallererst die Betriebe mehr in 
die Weiterbildung ihrer Beschäf-
tigten investieren. 

Mit dem Arbeit-von-morgen-Gesetz 
wurde das Recht auf Nachqualifizie-
rung eingeräumt. Der DGB sieht für 
geringqualifizierte Beschäftigte die 
Arbeitgeber in der Pflicht, alle Unter-
stützungsangebote zu nutzen und 
Beschäftigte gezielt darin zu unter-
stützen, ihr Recht wahrnehmen zu 
können.
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2. in allen Bundesländern Grund-
bildungszentren flächendeckend 
erreichbar eingeführt werden. 

Diese müssen nachhaltig mit aus-
reichenden Personal- und Sachmit-
teln ausgestattet sein, um regional 
Grundbildungsarbeit weiter vernet-
zen und voranbringen zu können.

3. dauerhafte Förderstrukturen der 
arbeitsweltorientierten Grundbil-
dung durch den Bund geschaffen 
werden. 

Umfangreiche Betriebskooperatio-
nen wurden von gewerkschaftsna-
hen und weiteren Projekten in mehr-
jähriger Arbeit in der ersten Hälfte 
der Dekade aufgebaut. Nach der 
Phase der Aufbauarbeit bieten sie 
nun die Chance, die Arbeit zu kon-
solidieren und nicht nur die Beschäf-
tigten in den Betrieben zu erreichen, 
sondern auch mehr und mehr in die 
betrieblichen und regionalen Struk-
turen zu wirken. Die Kooperations-
strukturen sind durch die Expertise 
und die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit den Bildungsträgern ent-
standen. Diese sollten in der zweiten 
Hälfte der Dekade fortgeführt und 
langfristig verankert werden.

4. Förderketten im Rahmen der 
Arbeitsförderung systematisch 
abgestimmt werden. 

Der DGB erwartet systematische För-
derketten im Rahmen der Arbeits-
förderung. Darüber hinaus schlägt 
der DGB die Prüfung einer zeitlichen 
Ausdehnung bzw. einer instrumen-
tenbezogenen Erweiterung der För-
dermöglichkeiten von Vorschaltmaß-
nahmen, generell bezogen auf die 
Förderung von beruflicher Weiter-
bildung, vor, wenn beispielsweise 
über Teilqualifikationen der Weg zum 
Abschluss geebnet wird. Bedingung 
hierfür ist, dass flankierende Ange-
bote und Strukturen durch die Länder 
im Rahmen flächendeckender Grund-
bildungszentren ebenso vorhanden 
sind wie Angebote arbeitsweltorien-
tierter Grundbildung.

5. gute Arbeitsbedingungen für 
Grundbildung vermittelnde Perso-
nen selbstverständlich werden. 

Das bedeutet vor allem eine ange-
messene tarifliche Bezahlung von 
Lehrkräften in der Grundbildung 
statt Honorarverträgen und die Ein-
richtung unbefristeter Stellen für 
Daueraufgaben.
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AUSBLICK

Die Nationale Weiterbildungsstrategie 
soll im kontinuierlichen Austausch der 
Agierenden bis zum Jahr 2021 – unter-
stützt durch die fachliche Begleitung 
der OECD – umgesetzt werden. Dann 
soll ein gemeinsamer Bericht vorge-
legt werden, mit dem der Umsetzungs-
stand und die Handlungsziele der 
NWS überprüft und gegebenenfalls 
weiterentwickelt werden. Für uns als 
Gewerkschaftsvertretung gilt: Unser 
Engagement gilt auch und besonders 
denjenigen, die es am Arbeitsmarkt 
schwer(er) haben. In diesem Sinn wer-
den wir uns für die fünf genannten 
Forderungen einsetzen.
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